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 Organisator 

2010 führt die Chevrolet Europe GmbH mit Sitz in der 
Stelzengasse 4 in 8152 Glattbrugg (Zürich, Schweiz)  
zum vierten Mal den Wettbewerb Young Creative  
Chevrolet durch. Dieser richtet sich an junge  
Künstler und deckt die folgenden fünf Kategorien ab: 

Visual Arts

mode

Fotografie

MusiK

video (Teilnahme in Deutschland nicht möglich)

 Teilnehmer 

In welchen Disziplinen die Studierenden antreten  
können, entscheidet Chevrolet in jedem teilnehmenden  
Land national. 

Die Teilnahme ist ausschließlich auf Studierende der Hoch- 
schulen und Akademien beschränkt, die sich für den Wett
bewerb angemeldet haben. Die Teilnahme ist weiterhin 
auf Studierende beschränkt, die nach dem 1. Januar 1980 
geboren sind.

Jede Studieneinrichtung kann in einer oder mehreren  
Kategorien teilnehmen. Die Studierenden können in  
mehreren Disziplinen antreten, aber nur eine Arbeit  
pro Kategorie einreichen.

Mitarbeiter von Chevrolet Europe und deren Angehörige so-
wie Personen mit einer Verbindung zum Unternehmen oder 
den Jurymitgliedern sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Der Wettbewerb beginnt am 29. Oktober 2009. Von diesem 
Tag an können die Hochschulen bzw. Akademien ihre Bewer-
bungen über die Website www.youngcreativechevrolet.eu 
einreichen und sich in den von ihnen gewählten Kategorien 
anmelden.  

Pro Hochschule bzw. Akademie ist nur eine Anmeldung 
erforderlich.

 bewerbung 

Bewerbungsschluss ist der 31. Dezember 2009. Einsende
schluss für die Projekte ist der 15. April 2010. Für die  
Teilnahme am Wettbewerb ist keinerlei Gebühr oder finanzi-
elle Aufwendung erforderlich.

 Kategorien 

Die Studierenden können Einzelarbeiten oder Gruppen
projekte einreichen (Höchstzahl pro Gruppe: fünf Studieren-
de). Jede teilnehmende Hochschule oder Akademie  
kann maximal 10 Arbeiten pro Kategorie einreichen.

Alle Studieneinrichtungen erhalten dieselben Anweisungen 
zur Aufgabenstellung, den Richtlinien sowie den tech-
nischen Spezifikationen (siehe Anhänge). Ziel des Wett
bewerbs ist es, den jungen Künstlern die freie Entfaltung 
ihrer Kreativität zu ermöglichen. 

Unangemessene Projekte, die dem Image von Chevrolet 
schaden könnten, werden nicht zum Wettbewerb zugelassen. 
Chevrolet Europe behält sich das Recht vor, Projekte vom 
Wettbewerb auszuschließen, sofern diese nicht den angege-
benen Richtlinien entsprechen.

Die eingereichten Projekte sind die Arbeiten der Studieren-
den. Sie sind weder von Chevrolet beauftragt, noch spiegeln 
sie die Ansichten des Unternehmens wider.

 Einreichen der Projekte 

Die Arbeiten sind bis spätestens zum 15. April 2010  
einzureichen.   

An welche Anschrift die Projekte zu senden sind, wird in  
jedem teilnehmenden Land vom nationalen Wettbewerbs
leiter bei Chevrolet bekanntgegeben. 

Die eingereichten Arbeiten müssen deutlich gekennzeichnet 
sein mit dem Namen sowie der Anschrift der Studieneinrich-
tung, dem/den Namen des Künstlers, der Künstlerin bzw. der 
Künstler(innen) sowie dessen/deren Alter, Telefonnummer(n) 
und E-Mail-Adresse(n). 
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 Projektarbeiten 

Die ausgezeichneten Projekte bleiben Eigentum der  
Chevrolet Europe GmbH, die sich das Recht vorbehält, sie 
in ihrer Kommunikation in den Medien, auf Automessen, 
in Autohäusern sowie für PR-Maßnahmen und öffentliche 
Veranstaltungen etc. zu verwenden.

Projekte, die keinen Preis erhalten haben, können an ihre 
Urheber zurückgegeben werden.

Chevrolet Europe verpflichtet sich dazu, keinen Handel  
mit den ausgezeichneten Projekten zu betreiben. Allerdings  
können die Arbeiten am Ende des Wettbewerbs zu wohl
tätigen Zwecken versteigert werden. 
 

 Rechtliche Bestimmungen 

Mit der Teilnahme an Young Creative Chevrolet erklären 
sich die Teilnehmer einverstanden, die vorliegenden Regeln 
vollständig und bedingungslos anzuerkennen und auf jegli-
che Klage gegen Chevrolet Europe zu verzichten. Chevrolet 
Europe behält sich das Recht vor, den Wettbewerb jederzeit 
und aus jedem Grund ohne vorherige Benachrichtigung zu 
ändern, zu verlängern oder einzustellen. 

 2010 — Preise 

Landeswettbewerb:

• Erster Preis: 	  1.200 ¤
• Zweiter Preis: 	  500 ¤
• Dritter Preis:	  300 ¤

Europaweiter Wettbewerb1: 

Erster Preis: FOTOGRAFIE 
Ein Geldpreis in Höhe von 1.200 ¤. Zusätzlich erhalten die 
Sieger eine Einladung zu einem Presse-Fotoshooting für ein 
neues Chevrolet-Fahrzeug. Dabei können die Studierenden 
erleben, wie ein erfahrener Fotograf eine professionelle  
Fotosession für die Presse organisiert und durchführt. 

Erster Preis: VISUAL ARTS 
Ein Geldpreis in Höhe von 1.200 ¤. Zudem wird das Sieger-
Design für ein Rennen der FIA-Tourenwagen-Weltmeister
schaft (WTCC) auf einem Safety Car verwirklicht. Die Sieger 
erhalten eine Einladung zu diesem Rennen, bei dem sie 
alle Aspekte des Motorsports erleben und das mit ihrem 
Kunstwerk dekorierte Auto auf der Rennstrecke sehen  
können. Das Rennen wird von Eurosport übertragen.

Erster Preis: MODE 
Ein Geldpreis in Höhe von 1.200 ¤. Zusätzlich erhalten die 
Sieger eine Einladung zu einer repräsentativen Chevrolet- 
Veranstaltung, bei dem das von ihnen kreierte Outfit getra-
gen wird. 

Erster Preis: MUSIK 
Ein Geldpreis von 1.200 ¤. Darüber hinaus erhalten die 
Sieger die Möglichkeit, bei einer europäischen  
Chevrolet-Veranstaltung hinter die Kulissen zu blicken.

In allen Kategorien: 
Zweiter Preis: 1.000 ¤ 
Dritter Preis: 600 ¤

Die Preise werden den Studierenden persönlich überreicht.
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1In diesem Abschnitt ist aus Gründen der besseren Lesbarkeit stets von „den 
Siegern“ (Mehrzahl) die Rede. Selbstverständlich gelten die Angaben auch  
für einzelne Gewinner und Gewinnerinnen.


